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„Nr. 4 Die Verpflichtungen aus dem Bürgschaftsvertrag sind auch dann zu 
erfüllen, wenn sich der Gläubiger durch Aufrechnung gegen eine fällige 
Forderung des Hauptschuldners befriedigen kann.“ 

 
 

 

Bürgschaft, § 765 BGB 

Gläubiger = 

Sicherungsnehmer Hauptschuldner 

Bürge =  

Sicherungsgeber 

  Ziff. 4 AGB: 

„Zahlung 
auch bei 
Aufrech-
nungsrecht!“ 

Hauptforderung 

Gegenforderung 


